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Text 

§ 15a. (1) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft ist mit 
Wirksamkeit vom 1. 1. 2004 ermächtigt, jährlich höchstens 1 v.H. von den im Jahr 2003 nach dem 
Arlberg-Schnellstraßen-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 113/1973, dem Bundesgesetz betreffend die 
Finanzierung der Autobahn Innsbruck-Brenner, BGBl. Nr. 135/1964, dem Karawanken-Autobahn-
Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 442/1978, dem Pyhrn-Autobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. 
Nr. 479/1971, und dem Tauernautobahn-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 115/1969, eingehobenen Netto-
Benützungsentgelten für Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation in der Umgebung der von 
den oben genannten Finanzierungsgesetzen erfassten Strecken den Bundesländern zur Verfügung zu 
stellen. Verändern sich in den Folgejahren die der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-
Aktiengesellschaft auf den genannten Strecken zufließenden Netto-Benützungsentgelte, so sind diese 
Beträge als Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Netto-Benützungsentgelte, die der Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft auf Grund einer Tariffestsetzung gemäß § 9 Abs. 7 lit. b 
des Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 109/2002, zusätzlich zufließen, sind bei der 
Ermittlung der Berechnungsgrundlage nicht zu berücksichtigen. 

(2) Diese Beträge sind quartalsweise auszuzahlen. 


